
§ A 5 Prüfungsordnung 

(1) Informationspflicht 

Die für die betreffende Lehrveranstaltung verantwortlichen LehrveranstaltungsleiterInnen haben die 

Studierenden vor Beginn der Lehrveranstaltung (nachweislich durch Eingabe in das 

Verwaltungsprogramm) und im Rahmen der ersten Lehrveranstaltungseinheit  über die folgenden 

Aspekte zu informieren: 

 Bildungsziele, Bildungsinhalte und Kompetenzen (learning outcomes), 

 Art und Umfang der Leistungsnachweise (siehe § A 5 Abs. 4), 

 Anzahl der Kontaktstunden, 

 Prüfungsmethoden (siehe § A 5 Abs. 5) einschließlich des Rechts auf Beantragung einer 

alternativen Prüfungsmethode, 

 Beurteilungskriterien und die Vergabekriterien für die ECTS-Anrechnungspunkte sowie  

 Stellung des Moduls im Curriculum. 

Diese Informationen orientieren sich an den Beschreibungen der Leistungsnachweise in den 

Lehrveranstaltungsbeschreibungen. 

 

(2) Bestellung der PrüferInnen 

1 Die Prüfungen über einzelne Lehrveranstaltungen werden von den jeweiligen 

LehrveranstaltungsleiterInnen abgenommen. 

2 Die Prüfungskommission bzw. der Prüfungssenat für kommissionelle Prüfungen setzt sich 

unbeschadet § A 5 Abs. 9 Z 4 und 5 aus mindestens drei PrüferInnen zusammen, die vom 

zuständigen studienrechtlichen Organ bestellt werden. 

3 Jedes Mitglied einer Prüfungskommission bzw. eines Prüfungssenats hat bei der 

Beschlussfassung über die Benotung eine Stimme. Die Beschlüsse werden mit 

Stimmenmehrheit gefasst. Stimmenthaltungen sind unzulässig. Gelangt der Prüfungssenat zu 

keinem Mehrheitsbeschluss über die Beurteilung, so ist das arithmetische Mittel aus den von 

den Mitgliedern vorgeschlagenen Beurteilungen zu bilden, wobei bei einem Ergebnis, dessen 

Wert nach dem Dezimalkomma kleiner oder gleich 5 ist, auf die bessere Note zu runden ist. 

4 Darüber hinausgehende Regelungen zur Bestellung der PrüferInnen in den 

studienrechtlichen Bestimmungen der einzelnen Institutionen finden ebenfalls Anwendung. 

 

(3) Anmeldeerfordernisse und Anmeldeverfahren 

Die Studierenden haben sich entsprechend den über das Online-System der jeweiligen Institution 

bekanntgegebenen Terminen und den organisatorischen Vorgaben der Institution, an der die 

Lehrveranstaltung oder Prüfung absolviert wird, rechtzeitig zu den Prüfungen anzumelden und im 

Falle der Verhinderung auch wieder rechtzeitig abzumelden. Die Vergabe von 

Lehrveranstaltungsplätzen erfolgt entsprechend den in § A 4 Abs. 4 Z 2 festgelegten 

Reihungskriterien. 

 



(4) Art und Umfang der Prüfungen 

Die folgenden Prüfungen oder sonstigen Leistungsnachweise sind vorgesehen: 

1 Modulabschluss 

a. Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls erfolgt durch Prüfungen über die einzelnen 

Lehrveranstaltungen eines Moduls. 

b. In der Modulbeschreibung ist auszuweisen, ob es sich um prüfungsimmanente 

Lehrveranstaltungen oder um nicht‐prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen 

handelt.  

2 Beurteilung der Pädagogisch-Praktischen Studien (siehe § A 5 Abs. 8) 

3 Beurteilung der Bachelorarbeit (siehe § A 5 Abs. 10) 

 

(5) Prüfungs- und Beurteilungsmethoden 

1 Bei nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen findet die Prüfung in einem einzigen 

Prüfungsakt statt, der schriftlich oder mündlich oder schriftlich und mündlich sein kann. 

2 Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen erfolgt die Prüfung nicht durch einen punk-

tuellen Prüfungsvorgang, sondern durch mehrere, mindestens jedoch zwei zu erbringende 

Teilleistungen. 

 

(6) Beurteilungskriterien 

1 Die Grundlagen für die Leistungsbeurteilung sind die Anforderungen des Curriculums. 

2 Die Leistungsfeststellung kann je nach Festlegung in den einzelnen Modulbeschreibungen 

durch Kontrolle der Erfüllung von Studienaufträgen, Beurteilung von Seminar-, 

Projektarbeiten, Portfolios, Überprüfung praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten etc. 

und/oder durch mündliche oder schriftliche Prüfungen erfolgen. 

3 Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlich-berufsfeldbezogenen Arbeiten ist mit 

„Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3) „Genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „Nicht 

genügend“ (5) zu beurteilen. Zwischenbeurteilungen sind nicht zulässig. Bei Heranziehung 

der fünfstufigen Notenskala für die Beurteilung von Leistungsnachweisen gelten in der Regel 

die folgenden Leistungszuordnungen: 

 Mit „Sehr gut“ sind die Leistungen zu beurteilen, mit denen die beschriebenen 

Anforderungen in weit über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt und 

eigenständige adäquate Lösungen präsentiert werden. 

 Mit „Gut“ sind die Leistungen zu beurteilen, mit denen die beschriebenen 

Anforderungen in über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt und zumindest 

eigenständige Lösungsansätze angeboten werden. 

 Mit „Befriedigend“ sind die Leistungen zu beurteilen, mit denen die beschriebenen 

Anforderungen in den wesentlichen Bereichen zur Gänze erfüllt werden. 

 Mit „Genügend“ sind die Leistungen zu beurteilen, mit denen die beschriebenen 

Anforderungen in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt werden. 



 Mit „Nicht genügend“ sind die Leistungen zu beurteilen, die die Erfordernisse für eine 

Beurteilung mit „Genügend“ nicht erfüllen. 

4 Wenn diese Form der Beurteilung unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive 

Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“, die negative Beurteilung „ohne Erfolg 

teilgenommen“ zu lauten. Dies ist in der jeweiligen Modulbeschreibung des Curriculums zu 

verankern. Bei Heranziehung dieser abweichenden Beurteilungsart für die Beurteilung von 

Prüfungen gelten in der Regel die folgenden Leistungszuordnungen: 

 „Mit Erfolg teilgenommen“ wird beurteilt, wenn die beschriebenen Anforderungen 

zumindest in den wesentlichen Bereichen überwiegend oder darüber hinausgehend 

erfüllt werden. 

 „Ohne Erfolg teilgenommen“ wird beurteilt, wenn Leistungen die Erfordernisse für eine 

Beurteilung mit „Mit Erfolg teilgenommen“ nicht erfüllen. 

5 Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von vier Wochen nach Erbringung 

der Leistung auszustellen. 

6 Bei Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter ist eine Anwesenheit bei 75 % 

der vorgesehenen Kontaktstunden erforderlich. Wird die erforderliche Anwesenheit unter-

schritten und hat die/der Studierende bereits einen Auftrag zur Erbringung einer Teilleistung 

nachweislich übernommen, gilt dies als Prüfungsabbruch und die Prüfung ist negativ zu 

beurteilen. 

7 Werden bei Prüfungen Leistungen vorgetäuscht und/oder unerlaubte Hilfsmittel eingesetzt 

und diese Hilfsmittel noch vor einer Beurteilung entdeckt, sind die unerlaubten Hilfsmittel für 

den restlichen Prüfungszeitraum abzunehmen und die bis zum Zeitpunkt der Abnahme der 

unerlaubten Hilfsmittel erbrachten Prüfungsleistungen sind als nicht erbracht zu bewerten. 

In die Prüfungsunterlagen ist ein entsprechender Vermerk über die Nutzung unerlaubter 

Hilfsmittel aufzunehmen. 

8 Ist an einer Universität in der Satzung bezüglich Z 6 und 7 eine abweichende Regelung 

festgelegt, so gilt die Satzungsregelung der Universität, an der die jeweilige Prüfung 

absolviert wird. 

 

(7)  Studieneingangs- und Orientierungsphase (STEOP) 

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase des Bachelorstudiums Sekundarstufe Allgemeinbildung 

enthält einführende und orientierende Lehrveranstaltungen des ersten Semesters und soll der 

Orientierung im Studien- und Berufsfeld, der Reflexion der Studienwahl, der Auseinandersetzung mit 

den wesentlichen Aspekten und Anforderungen des Studiums sowie des Berufs und der Förderung 

grundlegender Kompetenzen der Studierenden dienen. Nähere Bestimmungen zur Studieneingangs- 

und Orientierungsphase sind in § A 4 Abs. 3 enthalten. 

  



(8) Pädagogisch-Praktische Studien (PPS) 

1 Die Bestimmungen dieses Absatzes beziehen sich auf die in § B 2 Abs. 1 Z 1 lit. a bis e 

angeführten Praktika der Pädagogisch-Praktischen Studien. 

2 Die Beurteilung der Pädagogisch-Praktischen Studien erfolgt nach der Beurteilungsart „mit/ 

ohne Erfolg teilgenommen“ und jedenfalls auch durch ein schriftliches Gutachten. 

3 Die zuständigen LehrveranstaltungsleiterInnen und/oder MentorInnen haben mit den 

Studierenden Beratungsgespräche über deren Entwicklungsstand zu führen. 

4 Die Beurteilung der Pädagogisch-Praktischen Studien erfolgt durch den/die zuständige/n 

LehrveranstaltungsleiterIn auf der Grundlage der schriftlichen Leistungsbeschreibung des/der 

MentorIn oder durch den/die MentorIn. 

5 Wird die Beurteilung voraussichtlich auf „ohne Erfolg teilgenommen“ lauten, so ist dem 

zuständigen studienrechtlichen Organ zum frühestmöglichen Zeitpunkt darüber Mitteilung zu 

machen. Die/der Studierende ist über die voraussichtlich negative Beurteilung und ihre 

Grundlagen sowie allfällige Anforderungen zur Erreichung einer positiven Beurteilung 

umgehend nachweislich zu informieren. Der/dem Studierenden ist die Möglichkeit zur 

Stellungnahme einzuräumen. 

6 Im Rahmen der Wiederholung der Pädagogisch-Praktischen Studien nach negativer 

Beurteilung hat die Beurteilung kommissionell zu erfolgen. 

(9) Wiederholung von Prüfungen 

1 Bei Beurteilung einer Prüfung mit „Nicht genügend“ oder „Ohne Erfolg teilgenom-men“ 

stehen der/dem Studierenden gemäß § 43 Abs. 5 HG und § 77 Abs. 2 UG insgesamt drei 

Wiederholungen zu. 

2 Wiederholungen in der STEOP: Die Prüfungen über die Lehrveranstaltungen der STEOP 

dürfen nur zwei Mal wiederholt werden. Wenn die/der Studierende bei einer 

vorgeschriebenen Prüfung der STEOP auch bei der letzten zulässigen Wiederholung negativ 

beurteilt wurde, gilt das Studium gemäß § 59 Abs. 2 Z 7 HG als vorzeitig beendet bzw. es 

erlischt gemäß § 66 Abs. 1b UG die Zulassung zum Studium. Die neuerliche Zulassung zu 

diesem Studium kann frühestens für das drittfolgende Semester nach dem Erlöschen der 

Zulassung beantragt werden. Die neuerliche Zulassung kann zweimal beantragt werden. 

Nach jeder neuerlichen Zulassung steht den Studierenden die gesamte Anzahl an 

Prüfungswiederholungen in der Studieneingangs- und Orientierungsphase zu. 

3 Wiederholungen der Pädagogisch-Praktischen Studien: Bei negativer Beurteilung der 

Pädagogisch-Praktischen Studien steht gemäß § 59 Abs. 2 Z 6 HG nur eine Wiederholung zu. 

Bei zweimaliger negativer Beurteilung der Pädagogisch-Praktischen Studien gilt das Studium 

als vorzeitig beendet bzw. es erlischt die Zulassung zum Studium. Ein Verweis von der 

Praxisschule (z. B. auf Grund einer schwerwiegenden Pflichtverletzung) ist einer negativen 

Semesterbeurteilung gleichzuhalten. 

4 Ab der zweiten Wiederholung einer Prüfung ist diese auf Antrag der/des Studierenden 

kommissionell abzuhalten. Anträgen auf eine/n bestimmte/n PrüferIn der jeweiligen 

Institution ist ab der zweiten Wiederholung der Prüfung jedenfalls zu entsprechen. Ab der 

zweiten Wiederholung sind Studierende berechtigt, einen Antrag auf Ablegung der Prüfung 



nach einer von der im Curriculum oder auf andere Weise festgelegten Prüfungsmethode 

abweichenden Prüfungsmethode zu beantragen. Über die Anträge entscheidet das 

zuständige studienrechtliche Organ. Die letzte zulässige Wiederholung einer Prüfung ist 

jedenfalls kommissionell abzuhalten. 

5 Die Prüfungskommission bzw. der Prüfungssenat besteht aus wenigstens drei Personen. Bei 

der letzten zulässigen Wiederholung einer Prüfung besteht die Prüfungskommission bzw. der 

Prüfungssenat aus vier Personen, wobei das zuständige studienrechtliche Organ Mitglied der 

Prüfungskommission bzw. des Prüfungssenats ist und den Vorsitz führt. Handelt es sich dabei 

um die letzte Prüfung im Studium, hat sich die Prüfungskommission bzw. der Prüfungssenat 

aus fünf Mitgliedern zusammenzusetzen. Der Abstimmungsprozess in der 

Prüfungskommission bzw. dem Prüfungssenat hat gemäß § A 5 Abs. 2 zu erfolgen. 

6 Weichen die Bestimmungen in der Satzung einer Universität von den Bestimmungen in 

§ A 5 Abs. 9 Z 5 ab, so gelten für Prüfungen, die an dieser Universität absolviert werden, die 

Bestimmungen der jeweiligen Satzung. 

7 Auf die Zahl der zulässigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für dieselbe Prüfung im selben 

Studium anzurechnen.1 

8 Positiv beurteilte Prüfungen können bis sechs Monate nach der Ablegung, jedoch längstens 

bis zum Abschluss des Studiums ein Mal wiederholt werden. 

9 Tritt der/die PrüfungskandidatIn nicht zur Prüfung an, ist die Prüfung nicht zu beurteilen und 

nicht auf die Zahl der möglichen Prüfungsantritte anzurechnen. Dies gilt auch dann, wenn 

keine fristgerechte Abmeldung von der Prüfung erfolgt ist. 

10 Es gilt jedoch als Prüfungsantritt, wenn der/die PrüfungskandidatIn zum Prüfungstermin er-

schienen ist und die Prüfungsaufgaben übernommen oder nachweislich die erste 

Fragestellung in Bezug auf den Stoff der Prüfung zur Kenntnis genommen hat. Erfolgt sodann 

ein Prüfungsabbruch, ist die Prüfung jedenfalls negativ zu beurteilen, es sei denn, es liegt ein 

wichtiger Grund für den Prüfungsabbruch vor. 

(10) Bachelorarbeit 

1 Im Rahmen des Bachelorstudiums ist eine Bachelorarbeit aus einer der beiden 

Fachwissenschaften, aus einer der beiden Fachdidaktiken, aus den 

Bildungswissenschaftlichen Grundlagen oder aus der Spezialisierung zu verfassen. Sie kann 

auch bereichsübergreifend aus zwei oder mehreren der oben genannten Bereiche verfasst 

werden. 

2 Die Bachelorarbeit ist die im Bachelorstudium eigenständig anzufertigende, schriftliche 

Arbeit, die im Rahmen einer prüfungsimmanenten Lehrveranstaltung abzufassen ist. Dafür 

sind 5 ECTS-Anrechnungspunkte vorgesehen. Sie kann erst verfasst werden, wenn bereits 

Prüfungen im Umfang von mindestens 100 ECTS-Anrechnungspunkten in diesem 

Bachelorstudium positiv absolviert wurden. Ein diesbezüglicher Nachweis ist von den 

Studierenden im Rahmen der Betreuungsvereinbarung zu erbringen. Das Thema der 

Bachelorarbeit ist im Einverständnis mit dem/der LehrveranstaltungsleiterIn festzulegen. 

3 Die Bachelorarbeit orientiert sich in ihrem formalen Aufbau an wissenschaftlichen 

                                                           
1  Die Prüfungsantritte werden auch bei einem Unterrichtsfach- oder -spezialisierungswechsel fortlaufend weitergezählt. 



Publikationen und an den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. 

4 Bei der Bearbeitung des Themas und der Betreuung der Studierenden sind die 

Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, zu beachten. 

5 Hinsichtlich der Definition von Plagiaten und anderem Vortäuschen wissenschaftlicher 

Leistungen wird auf § 51 Abs. 2 Z 31 und 32 UG verwiesen. 

6 Die Bachelorarbeit ist grundsätzlich in deutscher Sprache zu verfassen. Nach Absprache mit 

dem/der BetreuerIn kann die Bachelorarbeit auch in englischer Sprache oder in der 

Unterrichtssprache der Lehrveranstaltung, in deren Rahmen sie angefertigt wird, verfasst 

werden. 

7 Bachelorarbeiten sind nach der fünfstufigen Notenskala zu beurteilen. 

§ A 6 Anzuwendende studienrechtliche Bestimmungen 

Zusätzlich zu den in den §§ A1 bis A5 des Curriculums enthaltenen studienrechtlichen Bestimmungen 

werden gemäß § 10a HG und § 54 Abs. 9a UG die folgenden Bestimmungen für anwendbar erklärt: 

1 Die Begriffsbestimmungen in § 35 HG und § 51 UG sind anzuwenden. Hinsichtlich der Art und 

Struktur der Studien und des Verfahrens zur Einrichtung von Studien sind § 38, 40, 42 und 43 

Abs. 1 und 2 HG sowie § 54 UG mit Ausnahme von Abs. 6d anzuwenden. 

2 Bei Fernstudien ist § 53 UG anzuwenden. 

3 Hinsichtlich des Rechtsschutzes bei Prüfungen, der Aufbewahrung von 

Beurteilungsunterlagen sowie der Nichtigerklärung von Beurteilungen sind auf Prüfungen 

und wissenschaftliche Arbeiten, die an einer Pädagogischen Hochschule abgelegt werden, § 

44 Abs. 1 bis 4 und § 45 HG und auf Prüfungen und wissenschaftliche Arbeiten, die an einer 

Universität abgelegt werden, § 79 Abs. 1 bis 4 und § 74 UG sowie darüber hinausgehende 

Regelungen in der jeweiligen Satzung anzuwenden. Für die Einsichtnahme in 

Beurteilungsunterlagen und Prüfungsprotokolle ist § 79 Abs. 5 UG anzuwenden.2 

4 Für Aufbewahrung und Einsichtnahme in die Beurteilungsunterlagen einer Bachelorarbeit ist 

§ 84 UG anzuwenden. 

5 Hinsichtlich der Anerkennung von Prüfungen ist § 78 UG anzuwenden. § 57 HG ist nicht 

anzuwenden.3 Eine Anerkennung einer Bachelorarbeit oder wissenschaftlichen Arbeit als 

Bachelorarbeit ist nicht möglich. 

6 Hinsichtlich der Einteilung des Studienjahres ist § 52 UG anzuwenden. 

7 Hinsichtlich der Zulassung zum Studium sind § 50 Abs. 1 und Abs. 3 bis 7 HG, § 51 Abs. 1 und 

3 HG sowie § 63 Abs. 8 und 9 UG. § 65 UG ist nicht anzuwenden. An Universitäten ist darüber 

hinaus § 63 Abs. 3, 5 und 6 UG anzuwenden. 

8 Hinsichtlich des Nachweises der allgemeinen Universitätsreife ist von den Pädagogischen 

Hochschulen § 51 Abs. 2 HG und von den Universitäten § 64 Abs. 1 und 2 UG anzuwenden. 

                                                           
2  Da Prüfungen an Universitäten in der Regel auch von Studierenden anderer Studien absolviert werden, sollen durch Anwendung dieser 

Bestimmung alle Personen, die dieselbe Prüfung absolvieren, hinsichtlich der Einsichtnahme gleich behandelt werden. 
3  Da die Bachelorarbeit einen essentiellen Teil des Bachelorstudiums darstellt, soll für jedes Bachelorstudium eine eigene Bachelorarbeit 

verfasst werden. 



9 Hinsichtlich der Zulassungsfristen ist an Universitäten § 61 UG und an Pädagogischen 

Hochschulen § 52 HG und § 61 Abs. 2 UG anzuwenden. 

10 Hinsichtlich der Inskription bzw. Meldung der Fortsetzung zum Studium ist § 62 UG 

anzuwenden. 

11 Hinsichtlich der Beurlaubung ist § 67 UG anzuwenden. 

12 Hinsichtlich der Beendigung des Studiums sind § 59 Abs. 1, 2 Z 1, 2, und 6, Abs. 3 HG sowie 

§ 68 Abs. 1 Z 3 mit Ausnahme der Bestimmung über die Zählung der Prüfungsantritte, Z 5 

und Abs. 3 UG sowie § 66 Abs. 1b UG anwendbar. 

13 Hinsichtlich der Vergabe von Matrikelnummern, Studienevidenz, Studienbuch, 

Studienausweis, Abgangsbescheinigung, Widerruf akademischer Grade, Nostrifizierung, 

Studienbeitrag und der Ausstellung von Zeugnissen sind von Pädagogischen Hochschulen die 

Bestimmungen des HG und von Universitäten die Bestimmungen des UG anzuwenden. 

14 Hinsichtlich der Rechte und Pflichten von Studierenden ist § 59 UG anzuwenden. 

15 Hinsichtlich der Verleihung akademischer Grade ist § 65 HG anzuwenden. 

 


